
Stadt Genthin Sitzungsperiode 2019 - 2024 

 

 

Fachbereich FB Finanzen/Immobilien  Erstellungsdatum: 17.07.2020 

Verfasser Janett Zaumseil  Aktenzeichen 10.72.04 

Betreff: 

Vergabe Gasliefervertrag, Lieferzeitraum 2021 - 2023 

 

 

Beschlussvorschlag: 
Der Bau- und Vergabeausschuss beschließt, zur Beschaffung der Gaslieferleistung des Bedarfes 
kommunaler Grundstücke der Stadt Genthin einschließlich OT vom 01.01.2021 bis 31.12.2023 die 
Durchführung der europaweiten Ausschreibung per elektronischer Auktion und die Vergabe der 
Leistung auf das wirtschaftlichste Angebot. 
 
 
 
 
(Janett Zaumseil) (Matthias Günther) 
Fachbereichsleiterin Bürgermeister 
 
 

 Beschlussvorlage 2019-2024/Bau-032 
Status:  öffentlich 

 

  

Beratungsfolge: Abstimmung 

Sitzungsdatum Gremium Zuständigkeit Ja Nein Ent Bef 

03.08.2020 Bau- und Vergabeausschuss Entscheidung     

 Ergebnis der Abstimmung:  beschlossen  abgelehnt 



 

2019-2024/Bau-032 
 

 

 
Sachverhalt: 
Der bestehende Gasliefervertrag zwischen der Stadt Genthin und der ZVO Energie GmbH für die 
Versorgung der kommunalen Abnahmestellen läuft zum 01.01.2021, 6:00 Uhr aus. 
Aufgrund der zu erwartenden Auftragshöhe ist der Schwellenwert erreicht und eine europaweite 
Ausschreibung nach Vergabeverordnung erforderlich. Für die Vorbereitung, Durchführung und 
Auswertung der Ausschreibung wurde wegen der spezifischen Anforderungen die KUBUS 
Kommunalberatung und Service GmbH (KUBUS GmbH) als externes Unternehmen gebunden. Zur 
Vergabe der Lieferleistung wird ein elektronisches Ausschreibungsverfahren mit elektronischer 
Auktion über eine Online-Plattform durchgeführt. Das Verfahren entspricht den vergaberechtlichen 
Anforderungen. Da die Vergabeentscheidung nach einer elektronischen Auktion durch die 
ausschreibende Stelle in der Regel binnen 12 – 36 Stunden erfolgen muss, ist jedoch eine 
Beteiligung des in der Stadt zuständigen Bau- und Vergabeausschusses in dieser Phase nicht 
möglich. 
Mit Entscheidung für die Durchführung einer Ausschreibung in Form einer elektronischen Auktion ist 
die Vergabe der Leistung an den günstigsten Bieter als Verwaltungsentscheidung erforderlich. 
Der Bau- und Vergabeausschuss wird über das Ausschreibungsergebnis und die Vergabe der 
Leistung nachfolgend informiert. 
 
 
Anlagen:   
 
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
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